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Vom Kartenlesen zur GPS-
Navigation
Die historische Entwicklung von Hilfsfrist
und Anfahrt in der Bundesrepublik
Deutschland

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst
zählenzudensog.BehördenundOrgani-
sationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS),
dieSonder-undWegerechtegenerellnut-
zen[23].ZudenBOSgehörenauchweite-
re Einrichtungen (z.B. Zoll, Technisches
Hilfswerk, Katastrophenschutz, Verfas-
sungsschutz), denen allen die Abwehr
von Gefahren zum Schutz der inneren
Sicherheit und Ordnung gemein ist. Da-
bei wird differenziert zwischen der poli-
zeilichen und der nichtpolizeilichen Ge-
fahrenabwehr [41]. Über verschiedene
Leitstellen von Polizei, Feuerwehr und
Rettungsdienst, die teilweise gemeinsa-
meStrukturenbetreiben,werdendieEin-
heiten etwa nach einemNotruf alarmiert
und koordiniert [26, 39].

Geschichtlicher Hintergrund
des Rettungsdienstes

Bereits im Jahr 1908 wurden beim 1. In-
ternationalen Kongress für Rettungs-
wesen und seitdem immer wieder die
folgenden Zielsetzungen vereinbart, um
die Qualität in der Versorgung von Pa-
tienten zu verbessern [40]. Demnach
habe sich das Rettungswesen in seiner
fortschreitenden Entwicklung bezüg-
lich technischer und sozialhygienischer
Aspekte zu einer umfangreichen Son-
derwissenschaft ausgebildet. Zentrale
Forderung des Kongresses war es da-
her, erfahrene ärztliche Hilfe jederzeit,
allerorts und schnell für jede Person zu
ermöglichen [40]. In den darauffolgen-
den Jahren wurde diese Forderung von

Kirschner, einem in Heidelberg prakti-
zierenden Chirurgen, unterstützt [36].
Auch ärztliche Kollegen, wie der Chi-
rurg Bauer und der Würzburger Notarzt
und Intensivmediziner Sefrin, mach-
ten auf diese Forderung 1958 nochmals
aufmerksam [22, 45].

Um der Dringlichkeit der Versorgung
auf schnellstmöglichem Weg Rechnung
zu tragen, entwickelte sich historisch ei-
ne besondere Stellung für Polizei, Feuer-
wehr, denRettungsdienst sowie für ande-
re Organisationen, die mit der Wahrung
hoheitlicher Aufgaben oder dem Zivil-
undBevölkerungsschutzbetraut sind [1].

Die heutige Nutzung von Blaulicht
undMartinshorn als „Sondersignal“ geht
zurück auf die Ausführungsverordnung
über den Verkehr von Kraftfahrzeugen
vom 03.03.1910, welche nur dem Kai-
ser erlaubte, dieses zu nutzen [19, 25].
Hier war jedoch bereits der Feuerwehr
einHinwegsetzenüber dieGeschwindig-
keitsbegrenzung zugestanden, wenn die-
se in Form eines Glockenspiels auf sich
aufmerksam machte [19]. 1938 wurde
dann verbindlich vorgeschrieben, dass
die Polizei und die Feuerwehr mit der
Nutzung von blauem Kennlicht und ei-
nem akustischen Warnsignal besondere
Rechte imStraßenverkehrnutzendurften
[42]. Die Verankerung in der Straßenver-
kehrsordnung zum heutigen Tag unter
den §§ 35 und 38 StVO zeigt die Rele-
vanz derNutzung von Sondersignalanla-
gen zur Kenntlichmachung einer dring-
lichen Einsatzfahrt [20]. In § 35 unter
Absatz 5a wird der Rettungsdienst da-

hingehend definiert, dass Fahrzeuge des
Rettungsdienstes von den Vorschriften
dieser Verordnung bei höchster Eile ent-
bunden sind mit dem Ziel der Rettung
von Menschenleben oder der Abwen-
dung schwerer gesundheitlicher Schäden
[20].

DasdeutscheRettungssystemerkann-
te also früh die Zeit in diesem Zusam-
menhang als kritischen Faktor und ent-
wickelte sich daher stetig weiter, um den
wandelnden gesellschaftlichen und de-
mografischen Strukturen sowie den ein-
hergehendenAnforderungen an das Ein-
satzpersonalunddienotwendigeTechnik
Rechnung zu tragen.

Vor Einführung der GPS-gesteuer-
ten Navigation musste das Personal auf
Kartenmaterial zurückgreifen, welches
auf den Rettungsfahrzeugen vorgehalten
werden musste [46]. Das hat zum einen
die Fähigkeit zum Kartenlesen in einer
Stresssituation, wie es eine Einsatzfahrt
ist, erfordert, und zum anderen war
es notwendig, dass sich die Anwender
gut mit dem zur Verfügung stehenden
Kartenmaterial auskannten [38]. Das
Kartenmaterial wurde weder permanent
aktualisiert, noch konnten aktuelle Ver-
kehrslagen berücksichtigt werden. Dies
setzte eine enge und gute Kommuni-
kation während der Sondersignalfahrt
zwischen Fahrer und Beifahrer voraus.

Seit Anfang des neuen Jahrtausends
wird im Bereich des Rettungsdienstes
vermehrt Navigation und Navigations-
software eingesetzt, da seit dieser Zeit
Navigationssysteme zivil sinnvoll nutz-
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bar wurden [13]. Zu Beginn war dies
problematisch, da die Technik noch in
einer sehr frühenPhase eingesetztwurde.
Die Berechnungen einer Route dauerten
häufig sehr lange, was für den Einsatz-
betrieb ungeeignet war, denn die Über-
nahme eines Einsatzes erfolgt in hoher
Dringlichkeit und erfordert ein soforti-
ges Ausrücken der Einsatzkräfte [24, 44].
Eine Verzögerung durch langsame Na-
vigationssysteme, die durch geringe Re-
chenleistung nicht in der Lage waren,
eine Route ad hoc zu berechnen oder ei-
ne lange Eingabezeit wegen schwieriger
und langsamerMenüführung bedingten,
führte damit zu einer Zeitverzögerung.
Durch Verbesserung von Software und
Rechenleistung sind heutzutage Naviga-
tionssysteme in der Lage, schneller und
mit intuitiver Menüführung Routen an-
zuzeigen.

Zudem hat sich von 1994–2016 die
Zahl der Notarzteinsätze in Deutschland
von2,5Mio.auf5,5Mio.proJahrmehrals
verdoppelt [4]. Durch diese steigenden
Einsatzzahlen und den damit konseku-
tiv erhöhten Personalbedarf [34] ist der
Einsatz ausschließlich ortskundiger Mit-
arbeitender nicht immermöglich.Durch
diesen erhöhten Personalbedarf müssen
Mitarbeitende auch von außerhalb des
Einsatzgebietes rekrutiert werden, wo-
durchderAnteil ortskundiger Fachkräfte
im Rettungsdienst sinkt.

Weiterhin hat die Aussetzung der
Wehrpflicht und des Zivildienstes zum
31.12.2011 [9] und die damit fehlende
gesetzliche Verpflichtung von Personal
auch im Rettungsdienst diese Perso-
nalproblematik verschärft. So entfällt
seitdem die Möglichkeit der Übernah-
me von geeignetem und eingearbeitetem
Personal nach Ableistung des Zivildiens-
tes im hauptamtlichen Rettungsdienst
[28].

Unter dem Aspekt allein dieser drei
genannten Punkte ist die Nutzung von
Navigationssystemen im Rettungsdienst
zur überwiegend eingesetzten Technik
geworden [10, 21].

Notruf und Hilfsfrist in
Deutschland

In Deutschland wird beim Absetzen ei-
nes Notrufs telefonisch über die bundes-

einheitliche Rufnummer „112“ eine Ver-
bindung mit der nächstgelegenen Ret-
tungsleitstelle aufgebaut [31, 41]. Diese
erhält durch gezielte Fragestellung durch
den Disponenten alle nötigen Informa-
tionen vom Anrufer und entsendet mit-
tels einer Leitstellensoftware die nötigen
Rettungsmittel [7]. Im Falle eines lebens-
bedrohlichen, gesundheitlichen Notfalls
sieht das deutsche Rettungssystem regu-
lär die Alarmierung eines Rettungswa-
gens (RTW) und eines Notarzteinsatz-
fahrzeuges (NEF), als notarztbesetztes
Rettungsmittel, entsprechend des Not-
arztindikationskatalogs der Bundesärz-
tekammermeist per Funkmeldeempfän-
ger oder zum Beispiel per Telefon vor
[8, 39]. Dabei wird mittels eines GPS-
Trackings der RTW’s und NEF’s das am
dichtestenzumNotruf/Notfallortbefind-
liche Rettungsmittels aktiviert, um den
kürzesten Anfahrtsweg zu erreichen.

Wenn ein Anrufer die Notrufnum-
mer gewählt hat und mit dem Dispo-
nenten der Rettungsleitstelle verbunden
ist, erfolgt eine gezielte Fragestellung an
den Anrufer. Unter anderem erhält der
Disponent im Idealfall möglichst genaue
Informationen,wo sichderNotfall befin-
det. Dies beinhaltet neben einer Straße
und einer Hausnummer oft auch weitere
Informationen wie etwa das Stockwerk
oder die rechte oder linke Seite desHaus-
aufgangs inMehrfamilienhäusern ingrö-
ßeren Städten, in dem sich derNotfallort
befindet. Sofern es sich um einen Not-
fall im Freien handelt, gibt der Anrufer
behelfsweise eine Beschreibung der Ört-
lichkeit, naher Objekte oder etwa Kilo-
meterangaben auf Autobahnen an [35,
37]. Mittlerweile kann die Rettungsleit-
stelle die Mobilfunkkoordinaten des An-
rufers auf 5–10m orten. Die Technik da-
hinter wird AML (Advanced Mobile Lo-
cation System) genannt. Mit den aktu-
ellen Updates der Mobiltelefone wurde
durch die Hersteller diesemTechnikfort-
schritt Rechnung getragen [15].

Nachdem der Notruf bei der Leitstel-
le mit dem Ort und einem Stichwort
der Notfallsituation aufgenommen wur-
de, kann eine entsprechende Alarmie-
rung erfolgen.Diese Alarmierung erfolgt
über Funk in digitaler Form über das
TETRA-System, dem „Terestrial Trun-
ked Radio“, welcher als aktueller Stan-

dard im Digitalfunk in Deutschland gilt
[11].

Innerhalbeiner festgelegtenFrist,wel-
che laut dem Rettungsdienstplan des je-
weiligen Bundeslandes in Hessen der-
zeit eine Minute beträgt, muss die Be-
satzung der Einsatzfahrzeuge mittels des
Funkhörers denEinsatzübernehmen [6].
Dies geschieht über das Funkmeldesys-
tem durch das Betätigen der Statustaste
„3“. Mit Übernahme des Einsatzes star-
tet die Besatzung in Richtung Einsatzort
und drückt bei Ankunft am Einsatzor-
tes die Statustaste „4“ [39]. Die Zeit vom
Absetzen des Notrufs bis zum Betätigen
der Statustaste „4“ wird als sog. Hilfsfrist
bezeichnet [2].

Wenn ein Notruf abgesetzt wird, be-
ginnt gesetzlich die sog. Hilfsfrist. Diese
soll sicherstellen, dass im Regelfall eine
schnelle Hilfe gewährleistet ist und ein
adäquates Rettungsmittel in einer ange-
messenen Zeit den Notfallort erreicht.
Im jeweiligen Bundesland wird im ent-
sprechenden Rettungsdienstgesetz die
genauere Durchführung des Rettungs-
dienstes verbindlich formuliert. So steht
etwa im hessischen Rettungsdienstge-
setz (HRDG) zumThemaHilfsfrist unter
§ 15(2): „[. . . ] Dabei ist für die Notfall-
rettung vorzusehen, dass ein geeignetes
Rettungsmittel jeden an einer Straße ge-
legenenNotfallort in der Regel innerhalb
von zehn Minuten (Hilfsfrist) erreichen
kann; dieHilfsfrist umfasst denZeitraum
vom Eingang einer Notfallmeldung bei
der zuständigen Zentralen Leitstelle bis
zum Eintreffen eines geeigneten Ret-
tungsmittels am Notfallort“ [22]. Das
bedeutet, dass bei einer Notrufsituation
dem Rettungsmittel weniger als 10min
Zeit verbleiben, bis es den Notfallort
erreicht haben muss.

Um diese Hilfsfrist einzuhalten, müs-
sen die Leistungserbringer teils erhebli-
che Investitions- und Unterhaltungskos-
ten für neue Rettungswachen und Per-
sonal aufbringen. So hat etwa die Stadt
Dortmund bereits im Jahr 2007 in einem
Rechnungsberichtüber1,3Mio. € fürden
Bau und über 17.000€ jährliche Unter-
haltungskosten für eine Rettungswache
kalkuliert [5]. In diesen Zahlen waren
noch keine Personalkosten integriert [5].
Bis heute haben sich die Kosten oftmals
vervielfacht, z.B. kostet inzwischen ein
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voll ausgestatteter Rettungswagen mehr
als 250.000€.

Dass die Einhaltung der Hilfsfrist für
den Leistungserbringer insgesamt pro-
blematisch ist, geht auch aus einer Ant-
wort des hessischen Sozialministeriums
auf eine Kleine Anfrage durch die FDP
hervor, wonach in den Jahren 2016–2018
die gesetzliche Hilfsfrist von 10min in
vielen hessischen Kreisen und Städten
nicht eingehalten werden konnte. So lag
die Quote zum Teil bei 76%. Eine Quote
von 90% sei jedoch das gesetzte Ziel [7].

Funkmeldesystem

Die Statusmeldung über den jeweiligen
aktuellen Auftrag für ein Fahrzeug wer-
den im Rettungsdienst über das Funk-
meldesystem(FMS)gesendet.Dies ist ein
System von Zahlen (0–9), welches der
Leitstelle seitens des Fahrzeuges mitteilt,
in welchem Auftragsstatus das jeweilige
Fahrzeug sich gerade befindet. Die Mel-
dung erfolgt per Tastendruck auf dem
Funkhörer (s. nachfolgende Liste). Sie
wird als codiertes Funksignal versendet
und automatisch von der Leitstelle nach
Empfang quittiert, so dass der Versen-
der Kenntnis darüber erlangt, dass sei-
ne Statusmeldung angekommen ist [39].
Die verschiedenen Statusmeldungen im
Überblick [39]:
4 Funkmeldestatus 1= Einsatzbereit

über Funk
4 Funkmeldestatus 2= Einsatzbereit

auf Wache
4 Funkmeldestatus 3= Einsatz über-

nommen und losgefahren
4 Funkmeldestatus 4= am Einsatzort

angekommen
4 Funkmeldestatus 5= Sprechwunsch
4 Funkmeldestatus 6= nicht einsatzbe-

reit
4 Funkmeldestatus 7= auf dem Weg in

die Zielklinik
4 Funkmeldestatus 8= an Zielklinik

angekommen
4 Funkmeldestatus 9=Handquittung
4 Funkmeldestatus 0=Notruf
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VomKartenlesen zur GPS-Navigation. Die historische Entwicklung
von Hilfsfrist und Anfahrt in der Bundesrepublik Deutschland

Zusammenfassung
Diese Übersichtsarbeit im Rahmen der
Sozialmedizin beschreibt die historische
Entwicklung von Hilfsrist und Anfahrt
nach dem Absetzen eines Notrufs in der
Bundesrepublik Deutschland (BRD) unter
besonderer Berücksichtigung der aktuellen
technischen Fortschritte. In der BRD zählen
Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu
den sog. Behörden und Organisationen
mit Sicherheitsaufgaben (BOS). Im Ret-
tungsdienst werden Rettungsmittel – wie
Noteinsatzfahrzeug (NEF), notarztbesetzter
Rettungswagen (NAW), Rettungswagen
(RTW), Rettungshubschrauber (RTH) oder

in der Feuerwehr u. a. das Hilfeleistungs-
löschgruppenfahrzeug (HLF) – über eine
Rettungsleitstelle alarmiert und müssen
im Notfall in kürzester Zeit mittels Sonder-
und Wegerechte den Weg zum Einsatzort
mit möglichst kurzem Zeitaufwand finden.
Auch mittels technischer Unterstützung,
insbesondere durch GPS-Navigation (Global
Positioning System), wird versucht, diesen
Anforderungen Rechnung zu tragen.

Schlüsselwörter
Hilfsfrist · GPS-Navigation · Rettungsdienst ·
Sonder- und Wegerechte · Notruf

Frommap reading to GPS navigation. The historical development
of response times and directions in the Federal Republic of
Germany

Abstract
This overview in the context of socialmedicine
describes the historical development of
emergency caller and the approach after an
emergency call has beenmade in the Federal
Republic of Germany (FRG) with special
consideration of current technical advances.
In the FRG the police, fire department and
rescue service are among the so-called
authorities and organizations with security
tasks (BOS). In the rescue service, rescue
vehicles such as emergency vehicles (NEF),
emergency ambulance with emergency
physician (NAW), ambulances (RTW), rescue
helicopters (RTH) or in the fire department,

for example, the emergency fire fighting
vehicle (HLF), are alerted via a rescue control
center and must find their way to the scene
of an emergency in the shortest possible
time using special rights of way. Technical
support, in particular navigation with a global
positioning system (GPS), is also used in an
attempt to meet these requirements.

Keywords
Response time · GPS navigation · Rescue
service · Special rights and rights of way ·
Emergency call

Global Positioning System
(GPS) und Galileo als seine
europäische Alternative

Für den Teil eines Rettungsdiensteinsat-
zes zwischen dem Absetzen des Not-
rufs und dem Eintreffen am Einsatzort,
für den ein Rettungsfahrzeug verwen-
det wird, erfolgt regelhaft die Nutzung
von Navigationssystemen und damit die
Verwendung einer Technik, die mit dem
Signal des Global Positioning Systems
(GPS) arbeitet.

Das GPS-Satellitensystem wurde un-
ter der Leitung von Hugo Fruehauf

1964–1978 entwickelt [32] und besteht
aus 24 Satelliten, die in etwa 20.000km
Höhe, in der Stratosphäre [27], statio-
niert sind. Diese sind in 6 Umlaufebenen
55° zum Äquator geneigt und ermögli-
chen, dass einSignal jederzeit empfangen
werden kann. Die Satelliten werden so-
wohl militärisch als auch zivil durch
Navigationsgeräte genutzt, die die Sa-
tellitensignale zur Positionsbestimmung
unddamit zurNavigationnutzenkönnen
[43]. 1973 wurde mit der Entwicklung
des Echtzeit-Satelliten-Navigationssys-
tems (NAVSTAR=Navigation System
with Timing And Ranging) begonnen.
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Das System sollte einer unbegrenzten
Nutzerzahl zur Verfügung stehen, zu
jeder Tages- und Nachtzeit, weltweit an
jedem Ort und bei jedemWetter verfüg-
bar sein [43]. Heute wird die genutzte
Technik allerdings nur noch als GPS be-
zeichnet, obwohl streng genommen eine
Vielzahl von Techniken dahinterstecken.

Der entscheidende Schritt zur zivilen
Nutzung des GPS erfolgte im Jahre 2000,
nachdem die Abschaltung von Selective
Availability stattgefunden hatte [13].

Das GPS-System ist eine für militäri-
scheZwecke installierte Infrastruktur,die
zwar zivil angewendet werden darf, für
deren jederzeitige Funktion aber keine
Garantien existieren [13]. Möglich wä-
re es zum Beispiel, dass ein militärischer
Krisenfall zu einer Behinderung der zivi-
len Nutzbarkeit führen könnte. Dies ist
zwar bisher noch nicht eingetreten, es
ist jedoch denkbar. Aus diesem Grund
hat sich die EU auf die Einrichtung ei-
nes eigenen Systems verständigt, das ei-
ne solcheBetriebsgarantiebeinhaltensoll
und damit unabhängig von Krisensitua-
tionen die Nutzbarkeit für zivile Zwecke
gewährleisten soll [33].

Die europäische Version des Global
Positioning Systems „Galileo“ befindet
sich derzeit im Aufbau [29]. Insbesonde-
re hinsichtlich der Genauigkeit und Zu-
verlässigkeit wurde bei der Entwicklung
des Systems versucht, neue Maßstäbe zu
setzen. So liegt die Genauigkeit der er-
rechneten Position aufgrund der kurzen
Latenz der Signale nach Angaben der
GSA (Global Satellite Systems Agency)
künftig im Zentimeterbereich [29].

Hiermit würden sich neue technische
Möglichkeiten ergeben, was nach Fertig-
stellung und Zurverfügungstellung des
Systems für zivile Anwendung ein inter-
essanter Gegenstand der Forschung sein
könnte. Eine Verbesserung der Genau-
igkeit und Zuverlässigkeit der Naviga-
tionssysteme, die Galileo nutzen, könn-
te dadurch erreicht werden. Damit stellt
Galileo eine Alternative zum derzeit ge-
nutzten GPS-System dar.

Anfang 2023 war bereits derHighAc-
curacy Service (HAS) von Galileo für
Hochleistungsempfänger zugängig und
nutzbar. Dieser ermöglicht eine Genau-
igkeit von bis zu 20cm in der Positi-
onsbestimmung. Diese Verbesserungen

sind Teil der zweiten Generation des Ga-
lileo-Systems, die imverbleibenden Jahr-
zehnt die finale Nutzbarkeit auch mit
Hilfe der noch zu startenden Satelliten
sicherstellen sollen. Mit diesem neuen
Galileo-Dienst zielt der Galileo-Dienst-
leister EUSPA auf aktuelle Hochpräzi-
sionsanwendungen wie Präzisionsland-
wirtschaft, Rohstoffsuche, Landvermes-
sungundhydrografischeVermessung so-
wie auf aufstrebende Sektoren wie Ro-
botik, autonomes Fahren von Autos, Zü-
gen, Schiffen und Drohnen sowie Aug-
mented-Reality-Spiele und Marketing –
und sogar Formationsflüge von Satelli-
ten ab. Galileo wird zudem als Hochprä-
zisionssystem mit niedriger Datenüber-
tragungsrate und einem speziellen Signal
entwickelt,umdiesetechnischenHeraus-
forderungen schnell und stabil umzuset-
zen [10].

Selective Availability, Standard
Positioning Service und Precise
Positioning Service

Ursprünglich diente diese Funktion
der künstlichen Verschlechterung der
Navigationsqualität, um potenziellen
Gegnern keinen militärischen Vorteil zu
gewähren [43]. Bis zur Abschaltung war
ein Schlüssel notwendig, umdiese Sperre
zu umgehen [17]. Nachdem 1983 ein
ziviles Großraumflugzeug abgeschossen
wurde, kam es seitens der US-Regierung
unter Präsident Reagan zur Entschei-
dung der Freigabe von GPS für zivile
Zwecke [17], und es folgte schließlich die
Abschaltung der „Selective Availability“
im Mai 2000 auf Hinwirken des dama-
ligen US-Präsidenten Bill Clinton [13].
Damit änderte sich für die zivileNutzung
die GPS-Genauigkeit von einem Fehler
größer 100m zu einer Genauigkeit von
ca. 8m [14]. Dies machte die Nutzung
von GPS als mobiles Navigationssys-
tem überhaupt erst zu einer sinnvollen
Ergänzung im Alltag.

Die Genauigkeit der Positionsbestim-
mung ist zudem abhängig von verschie-
denen Faktoren. Unter anderem von der
Dienstklasse Standard Positioning Ser-
vice (SPS) und Precise Positioning Ser-
vice (PPS). SPS ist für jeden nutzbar und
erreicht in 95% der Fälle eine Genauig-
keit in der Positionierung von ca. 7,8m.

Ursprünglich waren es 15m, da aber die
Satelliten mehrfach durch neue Genera-
tionenersetztwurden,hat sichdie techni-
scheVoraussetzungverbessert [23].Beim
PPS erreicht der Anwender eine Genau-
igkeit von 5,9m in 95% der Fälle. Diese
Nutzung ist jedoch dem Militär vorbe-
halten [23].

Weiterhin ist es entscheidend, wo sich
eine Person befindet, ob gar im Funk-
schatten von Häusern oder in einem
Tunnel. Die Signale werden von Satel-
liten direkt aufgefangen und können
über die physikalischen Grundlagen des
Satellitensignals etwa aus Zeit, Richtung
und Position der Satelliten eine Ablen-
kung erfahrenunddamit die Positiondes
Fahrzeugs verfälschen [23]. Festzuhalten
ist, dass aus unterschiedlichen Gründen
Fehler im Empfang des Signals entstehen
können, die Einfluss auf die Qualität der
Positionsbestimmung haben könnten
[43].

Fehler und Fehlerausgleich in
der Positionsbestimmung

Da die Satelliten für das GPS-System in
einer geostationären Umlaufbahn in der
Stratosphäre um die Erde kreisen, gibt es
eineReihevonFehlern,die technischaus-
geglichenwerdenmüssen[43].DieBahn-
daten der Satelliten erfahren aufgrund
der nicht völlig linearen Bahnbewegung
sog. Bahnfehler, die mathematisch aus-
geglichenwerdenmüssen [43].Da die Si-
gnale der Satellitenmittels eines Zeittak-
tes vom Empfängersystem eine Position
errechnen, müssen Zeitfehler mathema-
tisch korrigiert werden [43]. Durch die
atmosphärischen Störungen unter ande-
rem der Troposphäre müssen entspre-
chende Interferenzen ausgeglichen wer-
den. Zudem gibt es weitere Fehler, wie
etwa Empfängerrauschen oder Signala-
blenkungen, etwa durch Häuserschluch-
ten [43].

Fehler in der Geschwindigkeit stellen
einen komplexen Fehler dar, da sich hier
drei Körper in Bezug zueinander bewe-
gen, nämlich das navigierende Fahrzeug,
die Erde als rotierender, präzidierender
und sich in einer Umlaufbahn um die
Sonne befindende Körper und der Sa-
tellit in seiner Umlaufbahn um die Erde
[43].
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Aufgrund dieser möglichen Fehler-
quellen ist es sinnvoll, auf zusätzliche Sys-
teme zurückzugreifen, um die Genauig-
keit der Positionierung auch bei starkem
Abbremsen zuGewährleisten. Diese Sys-
teme werden dann in den Auswertungs-
algorithmus der GPS-Empfangssysteme
eingebunden [43].

Navigationsgeräte und
Betriebssysteme

Die Navigationssysteme profitieren re-
gelmäßig von schnelleren Computer-
chips, da sich derzeit die Rechenleistung
alle 18–24 Monate etwa verdoppelt [30],
wie sie ebenso von der Freigabe der
Systeme durch die US-Regierung pro-
fitiert haben oder zum Beispiel durch
das Abschalten bestimmter technischer
Sperren vom Betreiber und der dadurch
erhöhten Präzisierung der Positionie-
rung des zu navigierenden Fahrzeugs
[18].

Das große Problem beim Einsatz der
Software ist, dass die berechnete Route
nicht immerderidealenRouteentspricht,
da es Einsatzfahrzeugenmit Sonder- und
Wegerechten erlaubt ist, Verkehrswege
abzukürzen,Geschwindigkeiten zuüber-
schreiten,StausundBaustellenzuumfah-
ren oder Betriebsanschlussstellen, die re-
gelhaft von Autobahnmeistereien befah-
ren werden, zu nutzen [20]. Hier kommt
dasWissen des Rettungspersonals hinzu.
Allerdingsverfügtnicht jederMitarbeiter
über die gleichenOrtskenntnisse. In die-
sem Zusammenhang sollte eine kürzere
regionaleDiensterfahrungkeineAuswir-
kungen auf die Hilfsfrist haben.

Um die GPS-Signale auf ziviler Ebene
anwenden zu können, gibt es Navigati-
onssysteme, die das Signal in einer Be-
nutzeroberfläche mit interaktiver Karte
verarbeiten können. Mittels dieser Navi-
gationsgeräte kann theoretisch an jeden
beliebigen Punkt auf der Erde navigiert
werden.DieseTechnik erfreut sich inden
letzten 15 Jahren großer Beliebtheit, was
sich in den Absatzzahlen von Navigati-
onsgerätenwiderspiegelt. InDeutschland
wurden in den Jahren 2005–2018 über
35Mio. portable und Einbau-Navigati-
onsgeräte verkauft [3].

Bei dieser großen Anzahl an verkauf-
ten Navigationsgeräten gibt es erwar-

tungsgemäß verschiedene Betriebssys-
teme, von denen ein weit verbreitetes
z.B. TomTom ist. TomTom ist auf dem
Marktmit portablenNavigationsgeräten,
einer Smartphone-Anwendung und ei-
ner Browserlösung vertreten. Als großer
Konkurrent in diesem Segment gilt Gar-
min, welchesmit einer ähnlichen Lösung
arbeitet.

Zusehends integrieren sich jedoch
auch sog. physische Navigationsgeräte
in Smartphones in den Markt, wie et-
wa Google, das über Google-Maps die
Möglichkeit zur Navigation, ähnlich wie
Apple, in die jeweiligen Betriebssysteme
einfügt.

Die Systeme unterscheiden sich für
den Anwender zunächst hinsichtlich der
Benutzeroberfläche. Sie bieten aber al-
le die Möglichkeit, die Routen nach ei-
genem Wunsch zu berechnen. So liegt
die Option vor, die schnellste, kürzes-
te oder optimale Route zu wählen, wo-
bei mit optimaler Route wahrscheinlich
einKompromiss zwischen Streckenlänge
und benötigter Zeit gemeint ist. Auchdie
aktuelle Verkehrslage ist, vorausgesetzt
es besteht eine intakte Internetverbin-
dung, mittlerweile standardmäßig Teil
der Routenplanung. Genauere Informa-
tionen über Algorithmen und Hinter-
gründe zur Software und verwendetem
Kartenmaterial gebendieHerstellernicht
bekannt.

EineAlternativewäredieBranchenlö-
sung des Herstellers „INFOWARE“, der
mit seinem Programm MapTrip112 [16]
eine Navigationssoftware entwickelt hat,
die das Routing mit einem Navigations-
systemunterdemGesichtspunktderEin-
satzfahrt, also der Fahrt mit Sonder- und
Wegerechten, errechnet. Das Programm
schaltet, wenn gewünscht, automatisch
ab einem Radius von 2km um den Ein-
satzort den sog. „Blaulichtmodus“ ein
und optimiert damit das Routing für den
Zweck einer Einsatzfahrt. Damit könnte
es fehlende regionale Erfahrung in Be-
zug auf die Verkehrswege kupieren. Es
wäre dann evtl. den stationären und phy-
sischen Navigationssystemen und deren
Software überlegen [12].

Fazit für die Praxis

Dieser historische Rückblick samt ak-
tueller Entwicklungen in der Bundes-
republik Deutschland ist ein Beitrag im
Rahmen der Sozialmedizin. Die heutige
Nutzung von Blaulicht undMartinshorn
als „Sondersignal“ geht auf die Ausfüh-
rungsverordnung über den Verkehr von
Kraftfahrzeugen im Jahre 1910 zurück.
Hier war bereits der Feuerwehr ein Hin-
wegsetzen über die Geschwindigkeits-
begrenzung erlaubt unter Verwendung
eines Glockenspiels. Dies wurde 1938
geändert in die Nutzung eines blau-
en Kennlichtes und eines akustischen
Warnsignals für Polizei und Feuerwehr
und der damit verbundenen Rechte im
Straßenverkehr. Die Verankerung in der
Straßenverkehrsordnung zum heutigen
Tag unter den §§ 35 und 38 StVO zeigt
die Relevanz der Nutzung von Sonder-
signalanlagen zur Kenntlichmachung
einer dringlichen Einsatzfahrt. Fahrzeu-
ge des Rettungsdienstes sind demnach
von den Vorschriften dieser Verord-
nung bei höchster Eile entbundenmit
dem Ziel der Rettung vonMenschen-
leben oder der Abwendung schwerer
gesundheitlicher Schäden. Das deut-
sche Rettungssystem erkannte also früh
den Zeitfaktor als kritischen Aspekt und
entwickelte sich daher stetig weiter,
den wandelnden gesellschaftlichen und
demografischen Strukturen sowie den
einhergehenden Anforderungen an das
Einsatzpersonal und die notwendige
Technik Rechnung zu tragen. Dabei leis-
ten Navigationssysteme einen entschei-
denden Beitrag. Von großem Interesse
bleibt daher der mögliche Einfluss auf
die Verkürzung der Fahrtzeiten durch
sog. Branchenlösungen.
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